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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
 

zwischen der Stadt Kleve und der Gemeinde Bedburg-Hau gemäß den §§ 1 und 23 
des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 1.10.1979 (GV NW S. 
621) in der zur Zeit geltenden Fassung (GkG) über die Herstellung von Zufahrten 
gemeindeeigener Grundstücke zur Felix-Roeloffs-Straße im Gebiet der Stadt Kleve. 

 

§ 1 

Die im beiliegenden Planauszug farbig markierten Grundstücke stehen im Eigentum 
der Gemeinde Bedburg-Hau. Zur Zeit werden diese als Grünfläche genutzt. Die 
Gemeinde Bedburg-Hau plant, diese Grundstücke einer Bebauung zuzuführen. 
Hierfür ist die Anlage von Grundstückszufahrten zur städtischen Felix-Roeloffs-
Straße erforderlich. 

§ 2 

Die Zufahrten werden jeweils zwischen den an der Felix-Roeloffs-Straße bestehen-
den Bäumen angelegt. Bestehende Bäume werden nicht gefällt. 

Sollte eine der vorhandenen Straßenlaternen versetzt werden müssen, so geschieht 
dies auf Kosten der Gemeinde Bedburg-Hau in Abstimmung mit der Stadt Kleve. 

Die erforderlichen Überfahrten von der Felix-Roeloffs-Straße über den Grünstreifen 
und den Radweg (beides im Eigentum der Stadt Kleve) werden von der Gemeinde 
Bedburg-Hau nach technischen Vorgaben der Stadt Kleve ausgebaut. 

An der Grundstücksgrenze Stadt Kleve/Gemeinde Bedburg-Hau sind die Zufahrten 
jeweils 4,00 bis 5,00 m breit. 

Daran schließt sich eine ca. 6,00 m breite und 12,00 m bzw. 23,00 m lange, im Ge-
meinschaftseigentum stehende private Verkehrsfläche an, von der aus die Fahr-
zeuge die jeweiligen Baugrundstücke erreichen können. 

Die Verkehrsfläche wird zum Radweg hin mit Ausnahme des 4,00 m bis 5,00 m 
breiten unmittelbaren Zufahrtsbereiches in dauerhafter Weise abgegrenzt. 

Die Gemeinde Bedburg-Hau ermächtigt die Stadt Kleve, ihre Straßenreinigungssat-
zung sowie die Anliegerbeitragssatzung nach § 8 KAG-NW für diese Grundstücke 
anzuwenden (§ 25 GkG). 

Alle Kosten in diesem Zusammenhang werden von der Gemeinde Bedburg-Hau ge-
tragen. 

§ 3 

Diese Vereinbarung tritt am Tage nach der Veröffentlichung durch die Aufsichtsbe-
hörde in Kraft. 

 

Bedburg-Hau, den 10.8.1999   Kleve, den 25.8.1999 
Für die Gemeinde Bedburg-Hau:  Für die Stadt Kleve: 

Hans Geurts Angenendt  Palmen  Schmickler 
Bürgermeister Gemeindeober-  Stadtdirektor  Techn. 
 verwaltungsrat     Beigeordneter 


